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Einverständniserklärung zur Eierstockpunktion
Patientin:
Frau











Ehemann:
Herr











wohnhaft:











Nach ausführlicher Aufklärung sind wir mit einer ultraschallüberwachten Eierstockpunktion durch die Scheide (transvaginal) zur Gewinnung von Eizellen aus den Eierstöcken einverstan​den.

Wir stimmen zu, daß während dieses Eingriffs Eizellen und Samenzellen außerhalb des Körpers zusammengebracht werden (IVF ggf. mit ICSI). Im Fall einer transvaginalen Eierstockpunktion sind wir über deren mögliche Risiken - innere Verletzungen, Blutungen und Infektionen im Bauchraum und an den Geschlechtsorganen - unterrichtet worden. Wir sind auch darüber auf​geklärt, daß bei möglichen Komplikationen unter Umständen ein Bauchschnitt notwendig wird.

Mögliche Komplikationen der zur Stimulation notwendigen Hormonbehandlung (Überreaktion der Eierstöcke, Zystenbildung) sind uns bekannt, wie auch die Erfolgschancen der Behandlung und Komplikationen wie Mehrlingsschwangerschaften, Eileiterschwangerschaften und Fehl​ge​burten. Wir hatten ausreichend Zeit, die bevorstehende Behandlung in allen Einzelheiten zu überdenken und geben mit unserer Unterschrift unser Einverständnis für diesen Eingriff.

Findet keine Kostenübernahme durch die Krankenkasse bzw. Krankenversicherung statt, sind wir bereit, die ausstehenden Behandlungskosten nach der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) selbst zu tragen. Bei Regreßforderungen von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung wegen zu hoher Medikamentenkosten sind wir außerdem bereit, den entsprechenden Anteil an den Kosten zu übernehmen.
Bremen, den  _______________

Unterschriften:















Patientin


Ehemann der Patientin
Unterschrift:
















des aufklärenden Arztes
